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Kleine Anfrage mit Antwort 

Wortlaut der Kleinen Anfrage 

der Abgeordneten Pia-Beate Zimmermann (LINKE), eingegangen am 06.11.2009 

Praxis der Beschaffung von Passersatzpapieren im Land Niedersachsen  

Vor Kurzem wurde bekannt, dass der Landkreis Cuxhaven unter Mitarbeit der Ausländerbehörde 
Hamburg und der Zentralen Aufnahme- und Ausländerbehörde Braunschweig im März 2009 Pass-
ersatzpapiere für die Abschiebung von Flüchtlingen in die Republik Guinea gekauft hat. Dafür hat 
der Landkreis nach einer Auszahlungsanordnung 2 500 Euro bezahlt, ohne dafür zumindest zu-
nächst eine Quittung zu erhalten. Diese Praxis insbesondere mit der Republik Guinea ist umstritten. 
Im Rahmen der Fragestunde des Landtages am 30. Oktober 2009 antwortete die Landesregierung 
auf eine Kleine Anfrage zum selben Thema u. a.: 

„Die Vorführung ausreisepflichtiger Ausländerinnen und Ausländer, deren Identität nicht geklärt ist, 
im Rahmen von Sammelanhörungen vor Expertenkommissionen bzw. besonders ermächtigte Be-
dienstete des Staates, dessen Staatsangehörigkeit die ausreisepflichtigen Personen vermutlich be-
sitzen, ist eine vom Aufenthaltsgesetz vorgesehene Form der Identitätsklärung, zu der die Auslän-
derbehörden gemäß § 82 Abs. 4 AufenthG ermächtigt sind. 

Die Festsetzung der Gebühren und Auslagen, die von den Herkunftsstaaten für Anhörungen, Iden-
titätsprüfungen und Ausstellung von Passersatzpapieren für eigene Staatsangehörige erhoben 
werden, obliegt ausschließlich den jeweiligen Herkunftsstaaten. Die Höhe der Gebühren ist dabei 
u. a. auch davon abhängig, welche weiteren Ermittlungen und Nachforschungen bei den inländi-
schen Behörden des Herkunftsstaates (Register- bzw. Meldebehörden) erforderlich werden. Weder 
die Niedersächsische Landesregierung noch die Ausländerbehörden haben Einfluss auf die Höhe 
und Form der Erhebung von Gebühren und Auslagen der Herkunftsstaaten.“ 

Ich frage die Landesregierung: 

1. In welcher Höhe wurden im Jahr 2008 und bis zum 31. Oktober 2009 Gebühren und Auslagen 
für Anhörungen, Identitätsprüfungen und Ausstellung von Passersatzpapieren im Zusammen-
hang mit ausreisepflichtigen Ausländerinnen und Ausländern durch das Land Niedersachsen 
bzw. durch Landkreise und Städte des Landes Niedersachsen gezahlt? 

2. An welche festgestellten Herkunftsländer erfolgten durch das Land Niedersachsen bzw. durch 
welche Landkreise und Städte des Landes Niedersachsen diese Zahlungen in welcher Höhe 
und für wie viele Personen (bitte nach Herkunftsländern, Landkreisen, Städten und Land Nie-
dersachsen getrennt aufführen)? 

(An die Staatskanzlei übersandt am 12.11.2009 - II/721 - 501) 
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Antwort der Landesregierung  

 Niedersächsisches Ministerium Hannover, den 23.04.2010 
für Inneres, Sport und Integration 
 - 42.12 - 12231/3-43 - 

Die zur Beantwortung der Kleinen Anfrage erforderlichen Daten werden statistisch nicht erfasst und 
mussten von den kommunalen Ausländerbehörden aus den personenbezogenen Einzelakten nach-
träglich herausgesucht werden. Wegen des dadurch entstehenden erheblichen zusätzlichen Ar-
beitsaufwands konnte die Kleine Anfrage nicht in der üblichen Zeit beantwortet werden. Auch ha-
ben sich nicht alle Ausländerbehörden in der Lage gesehen, diese Daten überhaupt zu ermitteln.  

Die Beschaffung von Passersatzpapieren kommt nur bei Ausländerinnen und Ausländern in Be-
tracht, bei denen in einem Verwaltungsverfahren (und in der Regel Gerichtsverfahren) auf der 
Grundlage des Aufenthalts- oder des Asylverfahrensgesetzes von den zuständigen Ausländerbe-
hörden oder dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Ausreisepflicht festgestellt wurde, 
und die nicht im Besitz eines gültigen Passes oder eines anderen zur Einreise in ihr Heimatland be-
rechtigenden Dokumentes sind. Kommen diese Personen ihrer Pflicht zum Verlassen des Landes 
nicht freiwillig nach, sind die Ausländerbehörden gemäß § 58 Abs. 1 AufenthG verpflichtet, sie 
auch gegen ihren Willen außer Landes zu bringen. Besitzen die Betroffenen kein für die Rückkehr 
in ihr Heimatland gültiges Dokument, umfasst die gesetzliche Verpflichtung der Ausländerbehörde 
zur Durchsetzung der Aufenthaltsbeendigung auch die Einleitung der notwendigen Maßnahmen zur 
Beschaffung von Passersatzpapieren bei der zuständigen Auslandsvertretung des Herkunftslan-
des. Dabei ist die Ausländerbehörde gemäß § 82 Abs. 4 AufenthG ermächtigt, die Ausländerinnen 
und Ausländer, deren Staatsangehörigkeit und Identität ungeklärt sind, bei den zuständigen Behör-
den sowie den Vertretungen oder ermächtigten Bediensteten des Staates, dessen Staatsangehö-
rigkeit vermutet wird, vorführen zu lassen.  

Die Aufenthaltsbeendigung einschließlich der Passersatzpapierbeschaffung ist nicht in das Ermes-
sen der Ausländerbehörden gestellt. Insbesondere dürfen die Ausländerbehörden die gesetzliche 
Verpflichtung zum Vollzug des Aufenthaltsgesetzes nicht deswegen unterlassen, weil Kosten für 
die Beschaffung der Ausreisepapiere entstehen.   

Dies hätte im Übrigen zur Folge, dass die Ausreisepflichtigen dauerhaft geduldet werden müssten. 
Da das Fehlen eines Identitätspapieres das Haupthindernis beim Vollzug der Ausreisepflicht dar-
stellt, würde dies zu erheblichen zusätzlichen Kostenbelastungen für die Kommunen und das Land 
Niedersachsen führen. Allein beim Land würde eine zusätzliche Kostenlast mindestens in Höhe der 
jährlich den Kommunen nach dem Aufnahmegesetz zu erstattenden Pauschale von zurzeit 4 270 
Euro je Person entstehen.  

Im Übrigen ist zur Klarstellung darauf hinzuweisen, dass aus Niedersachsen keine „Flüchtlinge“ 
abgeschoben werden und für sie auch keine Passersatzpapiere beschafft werden. Ausländerinnen 
und Ausländer, die nach einer Prüfung durch das allein zuständige Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) oder in einem verwaltungsgerichtlichen Verfahren den Status des „Flüchtlings“ 
(nach der Genfer Flüchtlingskonvention) erhalten, bekommen in Niedersachsen eine Aufenthaltser-
laubnis nach § 25 Abs. 2 AufenthG. Ihnen wird ein Reiseausweis für Flüchtlinge ausgestellt.  

In der anliegenden Tabelle sind die von den Ausländerbehörden gemeldeten Daten aufgeführt. Es 
wurde der Zeitraum vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2009 berücksichtigt. In einigen Fäl-
len entspricht die Addition der einzelnen Posten nicht der eingetragenen Gesamtsumme. Dies liegt 
darin begründet, dass die Ausländerbehörden zwar die Gesamtsumme der Kosten ermitteln konn-
ten, aber eine Aufschlüsselung nicht mehr in allen Fällen vorgenommen werden konnte. 
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Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Anfrage namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1 und 2:  

Siehe Anlage. 

Im Übrigen verweise ich auf den letzten Absatz der Vorbemerkungen. 

 

Uwe Schünemann 
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Anlage 



Niedersächsischer Landtag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/2464 
 

 

5 



Niedersächsischer Landtag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/2464 
 

 

6 



Niedersächsischer Landtag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/2464 
 

 

7 



Niedersächsischer Landtag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/2464 
 

 

8 



Niedersächsischer Landtag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/2464 
 

 

9 



Niedersächsischer Landtag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/2464 
 

 

10 



Niedersächsischer Landtag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/2464 
 

 

11 



Niedersächsischer Landtag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/2464 
 

 

12 



Niedersächsischer Landtag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/2464 
 

 

13 

 

(Ausgegeben am 05.05.2010) 
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